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§ 94 BO für Wien Ausbreitung von
Feuer auf andere Bauwerke

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2021

(1) Bauwerke müssen so geplant und ausgeführt sein, dass der Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke

vorgebeugt wird.

(2) Die Außenwände von Bauwerken müssen so ausgeführt werden, dass das Übergreifen eines Brandes auf andere

Bauwerke verhindert wird oder, sofern dies auf Grund der Größe und des Verwendungszweckes der Bauwerke genügt,

ausreichend verzögert wird. Eine solche Ausführung der Außenwände ist nicht erforderlich, wenn die Bauwerke in

einem entsprechenden Abstand voneinander errichtet werden. Dabei ist auch die zulässige Bebauung auf

Nachbargrundstücken zu berücksichtigen.

(3) Dacheindeckungen, Dachaufbauten und lichtdurchlässige Elemente in Dächern (zB Dach ächenfenster,

Lichtkuppeln, Lichtbänder) müssen so ausgeführt und angeordnet sein, dass eine Brandentstehung durch Flugfeuer

oder Wärmestrahlung vermieden wird. Für Dachaufbauten und lichtdurchlässige Elemente in Dächern gilt Abs. 2

sinngemäß.

(4) Die Herstellung von Ö nungen in Feuermauern ist bei Einhaltung der Brandschutzanforderungen mit Zustimmung

des Eigentümers der Nachbarliegenschaft zulässig. Bei der Beurteilung, ob ein Großbauvorhaben (§ 7b) oder ein

Einkaufszentrum (§ 7c) vorliegt, gelten durch Ö nungen jeglicher Größe in Feuermauern verbundene Räume und

andere Anlagenteile als eine Einheit.
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